
von Art. 4 der Bundesakte —, daß er nicht
daran denke, sich in etwas den Anteil an

der Souveränität anzumaßen, welche der
deutsche Kaiser als Oberlandesherr ausübte,
daß ihn die innern Angelegenheiten der
Rheinbundstaaten nichts angingen, daß die
Fürsten des Bundes Souveräne ohne Ober¬
landesherr seien, und daß er sie als solche
anerkannt habe. Weiter schreibt der Kaiser:
„Mächtiger als die verbündeten Fürsten,
wollen wir unsere Überlegenheit an Macht
nicht gebrauchen, um ihre Souveränitäts¬
rechte einzuschränken, sondern um deren
volle Ausübung zu verbürgen.“
Man könnte Untersuchungen anstellen über
die Souveränität der unter dem Protekto¬
rate Napoleons stehenden Rheinbundstaa¬
ten. Doch würde man daraus nicht viel ge¬

winnen. Tatsache ist, daß die Rheinbund¬
staaten in Gemäßheit ihrer eigenstaatlichen
Organisation frei waren, ihre innere Rechts¬
ordnung zu bestimmen. Auch der Fürst von
Liechtenstein, damals Inhaber fast uneinge¬
schränkter Staatsgewalt, machte von diesem
Rechte Gebrauch.

Tatsache ist weiter, daß die Rheinbund¬
fürsten auch nach außen, wenigstens nach

der Zeitauffassung, als souverän angesehen

werden. Den Niederschlag dieser Auffas¬
sung finden wir in § 14 des in der Staats¬

kanzlei des Fürst-Primas ausgearbeiteten
Entwurfes zum „Fundamental-Statut“, das

Art. 11 der Rheinbundakte als eine Art von
Organisationsstatut vorsah. Dieser Artikel
lautet:
„Diese Souveränität wird den Konföderier-
ten auch fremden, nicht verbündeten Staaten
gegenüber zugestanden.“

In den Paragraphen 28, 29 und 30 dieses

vorerwähnten Entwurfes wird auch das

Recht der Rheinbundstaaten umschrieben,
Verträge unter sich und mit andern Souve¬
ränen abzuschließen, die nicht Mitglieder
des Bundes sind.
Mit dem Niedergang der napoleonischen
Zeit zerfiel der Rheinbund. Auch der Fürst
von Liechtenstein trat 1813 aus dem Bunde
aus und schloß, als Souverän weiter aner¬
kannt, Verträge mit den Großmächten der
Zeit, dem Kaiser von Österreich, dem König
von Preußen und dem Zaren von Rußland.

Auswirkungen der souveränen Stellung

Fürst Johann I. betrachtete sich als Rhein¬
bundfürst, kam den Bündnisverpflichtun¬
gen nach und machte von seinen Souveräni¬
tätsrechten Gebrauch: er erfüllte nach Kräf¬
ten die militärischen Anforderungen im
Sinne der Rheinbundakte, er ernannte einen
Gesandten beim Bunde, Bindungen, die mit
dem alten Deutschen Reich bestanden hat¬
ten, wurden gelöst und in Erfüllung von
Art. 7 der Rheinbundakte trat Fürst Johann
die Regierung des Fürstentums, allerdings
unter Beibehaltung der Vormundschaft,
seinem Sohne Karl ab.
Innerstaatlich wurde die Landammannver¬
fassung abgeschafft und ersetzt durch eine
Staatsführung, die dem zeitgenössischen

spätabsolutistischen Geist entsprach. Ziffer 1

der dem damaligen Landvogte Schuppler
erteilten Dienstinstruktion enthält die
Grundsätze der neuen Ordnung; sie ist auch
sonst in diesem Zusammenhänge interessant:
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